18. MAI 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Januar 2009 zur Festlegung von Anweisungen für Apotheker und des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2022 über die Registrierung und Verteilung von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und zur Aufhebung der Königlichen Erlasse vom 25. September 1974 über die Eröffnung, die Verlegung und die Fusion von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und vom 21. September 2004 über die Verlegung einer der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke in ein Flughafengebäude (Artikel 1 bis 19, 22 und 23)


(Belgisches Staatsblatt vom 17. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALAGENTUR FÜR ARZNEIMITTEL UND GESUNDHEITSPRODUKTE


18. MAI 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Januar 2009 zur Festlegung von Anweisungen für Apotheker und des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2022 über die Registrierung und Verteilung von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und zur Aufhebung der Königlichen Erlasse vom 25. September 1974 über die Eröffnung, die Verlegung und die Fusion von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und vom 21. September 2004 über die Verlegung einer der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke in ein Flughafengebäude


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, des Artikels 1 § 1 Absatz 1 bis 4, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Oktober 2018;

	Aufgrund des Gesetzes vom 25. März 1964 über Arzneimittel, des Artikels 1bis § 3, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juni 2013, des Artikels 3 § 1, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2008, § 2, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Mai 2006, § 4 Absatz 1, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Mai 2006, und Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Mai 2006 und abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juni 2013, und des Artikels 12septies, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Mai 2006 und abgeändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019;

	Aufgrund des koordinierten Gesetzes vom 10. Mai 2015 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe, des Artikels 7 Absatz 2 und 5, des Artikels 8 Absatz 4, des Artikels 10, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Oktober 2018, des Artikels 16 § 2, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Oktober 2018, und des Artikels 24;

	Aufgrund des Gesetzes vom 5. Mai 2022 über Tierarzneimittel, der Artikel 35 und 50;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 19. Dezember 1997 über die Kontrolle und die Analyse der Grundstoffe, die von Offizinapothekern verwendet werden;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 21. Januar 2009 zur Festlegung von Anweisungen für Apotheker;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2022 über die Registrierung und Verteilung von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und zur Aufhebung der Königlichen Erlasse vom 25. September 1974 über die Eröffnung, die Verlegung und die Fusion von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und vom 21. September 2004 über die Verlegung einer der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke in ein Flughafengebäude;

	Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 29. Oktober 2021 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. November 2021;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 13. Dezember 2021;

	Aufgrund des Gutachtens 70.862/3 des Staatsrates vom 18. Februar 2022, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 21. Januar 2009 zur Festlegung von Anweisungen für Apotheker wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 22. März 2021 und 28. April 2021, werden die Wörter "diese Räumlichkeiten sind Gegenstand einer aufgrund der Artikel 9 oder 17 des GAGB erteilten Genehmigung für ihre Niederlassung; die Identität des Inhabers dieser Genehmigung wird aufgrund von Artikel 9 des GAGB registriert" durch die Wörter "diese Räumlichkeiten sind Gegenstand einer aufgrund der Artikel 9 und 18 des GAGB erteilten Genehmigung für ihre jeweilige Niederlassung und zu ihrer jeweiligen Betreibung; die Identität des Inhabers dieser Genehmigung wird aufgrund der Artikel 9 und 18 des GAGB registriert" ersetzt.

	2. In Nr. 2, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, werden zwischen den Wörtern "in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke" und den Wörtern "oder in einer anderen Einrichtung" die Wörter ", auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	3. In Nr. 3 erster Gedankenstrich, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, werden die Wörter "Artikel 20 des Königlichen Erlasses vom 25. September 1974 über die Eröffnung, die Verlegung und die Fusion von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken" durch die Wörter "Artikel 33 § 1 Absatz 1 Nr. 9 des Königlichen Erlasses vom 16. Januar 2022 über die Registrierung und Verteilung von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und zur Aufhebung der Königlichen Erlasse vom 25. September 1974 über die Eröffnung, die Verlegung und die Fusion von der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheken und vom 21. September 2004 über die Verlegung einer der Öffentlichkeit zugänglichen Apotheke in ein Flughafengebäude" ersetzt.

	4. In Nr. 19, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 19. April 2014 und 30. September 2020, werden zwischen den Wörtern "in einer Strafanstalt," und den Wörtern "in einem Zentrum für forensische Psychiatrie," die Wörter "in einem geschlossenen Zentrum," eingefügt.

	5. Der Artikel, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 28. April 2021, wird durch eine Nummer 29 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"29. "geschlossenem Zentrum": ein Zentrum, das erwähnt ist in Artikel 1 Nr. 3 des Königlichen Erlasses vom 2. August 2002 zur Festlegung der Regelung und der Arbeitsweise, die auf die auf belgischem Staatsgebiet gelegenen und vom Ausländeramt verwalteten Orte anwendbar sind, an denen ein Ausländer in Anwendung der in Artikel 74/8 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnten Bestimmungen inhaftiert, zur Verfügung der Regierung gestellt oder festgehalten wird."


	Art. 2 - Artikel 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird durch die Wörter ", ungeachtet, ob diese auf den in Artikel 13 oder 16 §§ 1 oder 2 des GAGB erwähnten Parzellen erfolgen oder nicht" ergänzt.

	2. In Absatz 3 werden zwischen den Wörtern "außerhalb der Apotheke" und den Wörtern "deutlich lesbar sein" die Wörter "und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.


	Art. 3 - Artikel 4 Absatz 1 desselben Erlasses wird durch den Satz "Dasselbe gilt für Produkte, die auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen gelagert werden." ergänzt.


	Art. 4 - Artikel 5 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 5 - § 1 ­ Während der Öffnungszeiten der Apotheke und des Bereitschaftsdienstes muss mindestens ein Apotheker in der Apotheke oder gegebenenfalls auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle anwesend sein. Wenn ausnahmsweise kein Apotheker anwesend ist, wird die Apotheke und die in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnte Katasterparzelle für die Dauer der Abwesenheit des Apothekers geschlossen.

	§ 2 - Die in Artikel 16 § 2 des GAGB erwähnte Tätigkeit darf nur ausgeführt werden, wenn mindestens ein Apotheker auf der in Artikel 16 § 2 des GAGB erwähnten Katasterparzelle anwesend ist. Wenn ausnahmsweise kein Apotheker anwesend ist, wird die Tätigkeit für die Dauer seiner Abwesenheit ausgesetzt.

	§ 3 - Leitende Apotheker müssen im Hinblick auf ihre Abwesenheit ohne Verringerung ihrer Verantwortlichkeit die Modalitäten der Übertragung an ihren Beigeordneten oder Stellvertreter festlegen und darauf achten, dass die aus ihrer Verantwortlichkeit hervorgehenden Aufgaben, die während ihrer Abwesenheit erfüllt werden müssen, von ihrem Beigeordneten oder Stellvertreter übernommen werden."


	Art. 5 - Artikel 7 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 2 werden die Wörter "und sofern die Anzahl der pharmazeutisch-technischen Assistenten keinesfalls drei Personen pro in der Apotheke anwesenden Apotheker übersteigt" aufgehoben.

	2. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Die Anzahl der in Absatz 2 erwähnten Assistenten ist begrenzt auf:

	- drei pro in der Apotheke oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle anwesenden Apotheker und

	- drei pro auf der in Artikel 16 § 2 des GAGB erwähnten Katasterparzelle anwesenden Apotheker."


	Art. 6 - In Artikel 8 Absatz 3 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "außerhalb der Apotheke" und dem Wort "einzuführen" die Wörter "oder außerhalb der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.


	Art. 7 - In demselben Erlass wird die Überschrift von Kapitel 3 wie folgt ersetzt: "Zugänglichkeit".


	Art. 8 - Artikel 9 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 9 - Leitende Apotheker müssen jederzeit über die Schlüssel der Apotheke und der Gebäude auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen verfügen.

	Außerhalb der Öffnungszeiten der Apotheke und während der Zeiten, zu denen die Apotheke und die in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnte Katasterparzelle aufgrund von Artikel 5 § 1 geschlossen sind, hat niemand Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke und den Räumlichkeiten auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle ohne Einverständnis des/der leitenden Apotheker(s).

	Außerhalb der Öffnungszeiten der Apotheke und während des Zeitraums, zu dem die Tätigkeit aufgrund von Artikel 5 § 2 ausgesetzt ist, hat niemand Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke und den Räumlichkeiten auf der in Artikel 16 § 2 des GAGB erwähnten Katasterparzelle ohne das Einverständnis des/der leitenden Apotheker(s)."


	Art. 9 - Artikel 12 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 12 - § 1 ­ In der Apotheke oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle muss jederzeit Folgendes vorhanden sein:

	1. die Human- und Tierarzneimittel, Grundstoffe und Medizinprodukte, die in Anlage 2 zu vorliegendem Erlass aufgeführt sind, in den aufgrund dieser Anlage erforderlichen Mengen,

	2. Zugang zum "Verzeichnis der therapeutischen Magistralformeln" aufgrund von Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 1964 über die Arzneimittel,

	3. die in Anlage 3 zu vorliegendem Erlass aufgeführten Instrumente und Anlagen,

	4. das in Anlage 1 zu vorliegendem Erlass aufgenommene Qualitätshandbuch, wie in den Leitlinien der Guten Pharmazeutischen Praxis in Offizinapotheken erwähnt.

	§ 2 - Auf den in Artikel 16 § 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen kann das in § 1 Nr. 4 erwähnte Qualitätshandbuch in Bezug auf dort ausgeübte Tätigkeiten jederzeit eingesehen werden."


	Art. 10 - Artikel 13 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "dürfen sich in Apotheken" und den Wörtern "nicht abgabefähige Produkte" die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	2. In § 3 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "Produkten dieser Apotheke" und den Wörtern "zu ergreifen" die Wörter "und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.


	Art. 11 - Artikel 15 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 22. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 4 werden zwischen den Wörtern "in der Apotheke" und den Wörtern "zubereiteten Human- und" die Wörter "oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle" eingefügt.

	2. In § 5 werden zwischen den Wörtern "in der Apotheke" und den Wörtern "zubereitet werden" die Wörter "oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle" eingefügt.

	3. In § 7 werden zwischen den Wörtern "in der Apotheke" und den Wörtern "zubereiteten Human- und Tierarzneimitteln" die Wörter "oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten Katasterparzelle" eingefügt.


	Art. 12 - Artikel 24 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 19. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. Im ersten Satz werden zwischen den Wörtern "Zentren für forensische Psychiatrie" und den Wörtern "und Aufnahmezentren für Asylsuchende" die Wörter ", geschlossene Zentren" eingefügt.

	2. In Nr. 1 wird vor dem Satz, der mit den Wörtern "Was die Abgabe an Aufnahmezentren für Asylsuchende betrifft," beginnt, der Satz "Was die Abgabe an geschlossene Zentren betrifft, gilt der Zentrumdirektor oder, in seiner Abwesenheit, sein Stellvertreter als Bevollmächtigter der im geschlossenen Zentrum untergebrachten Patienten." eingefügt.

	3. In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "der Strafanstalt," und den Wörtern "dem Zentrum für forensische Psychiatrie" die Wörter "dem geschlossenen Zentrum," eingefügt.

	4. In Nr. 3 werden zwischen den Wörtern "der Strafanstalt," und den Wörtern "des Zentrums für forensische Psychiatrie" die Wörter "des geschlossenen Zentrums," eingefügt.


	Art. 13 - Artikel 34 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 6. September 2017, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "In jeder Apotheke führen Apotheker im Hinblick auf die Erkennung von Problemen mit Bezug auf Arzneimittel anhand eines Datenverarbeitungssystems ein Register, in das sie die in den Artikeln 35 bis 37 beschriebenen Daten eingeben" durch die Wörter "Für jede Apotheke, einschließlich der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen, wird ein Register geführt, in das der Apotheker im Hinblick auf die Erkennung von Problemen mit Bezug auf Arzneimittel anhand eines Datenverarbeitungssystems die in den Artikeln 35 bis 37 beschriebenen Daten eingibt" ersetzt.

	2. In § 2 Nr. 2 werden die Wörter "oder in einem Aufnahmezentren für Asylsuchende" durch die Wörter ", in einem Zentrum für forensische Psychiatrie, in einem geschlossenen Zentrum oder in einem Aufnahmezentrum für Asylsuchende" ersetzt.

	3. Paragraph 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Das in § 1 erwähnte Register ist jederzeit in der Apotheke oder auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen zugänglich."


	Art. 14 - Artikel 38 Absatz 1 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Zwischen den Wörtern "in seiner/ihrer Apotheke" und den Wörtern "vorrätig sind" werden die Wörter "und auf den Katasterparzellen, die in Artikel 16 § 1 und § 2, was die in Nr. 2 erwähnte Tätigkeit betrifft, des GAGB erwähnt sind" eingefügt.

	2. Zwischen den Wörtern "in der Apotheke" und den Wörtern "vorhandene Produkte" werden die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.


	Art. 15 - In Artikel 39 § 1 Absatz 4 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "die in der Apotheke" und den Wörtern "oder in dem in § 3 erwähnten Archivierungsdienst" die Wörter ", auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.


	Art. 16 - In Kapitel 9 desselben Erlasses wird ein Artikel 46/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 46/1 - Artikel 3 § 4 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 25. März 1964 über Arzneimittel gilt für die in Anwendung des vorliegenden Erlasses abgegebenen Medizinprodukte."


	Art. 17 - Anlage 1 zum selben Erlass, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 24. September 2012 und 22. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Angaben in Buchstabe "B. GLOSSAR" elftes Kästchen werden wie folgt ersetzt:

	"□ Qualitätssicherungssystem der Apotheke und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen:

	Gesamtheit der vorgesehenen und getroffenen Maßnahmen, um sich zu vergewissern, dass die Struktur und die Arbeitsweise der Apotheke und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen und alle ausgeführten pharmazeutischen Handlungen den erforderlichen Qualitätskriterien entsprechen."

	2. In Buchstabe "B. GLOSSAR" werden beim ersten Kästchen zwischen den Wörtern "sich in einer Apotheke" und den Wörtern "befinden, das auf ihrer Verpackung angegebene Verfalldatum überschritten haben und demnach nicht mehr abgegeben werden dürfen" die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	3. In Buchstabe "D. GRUNDANFORDERUNGEN" elftes Kästchen werden zwischen den Wörtern "in Apotheken" und den Wörtern "jeder Apotheker in Sachen Festlegung, Überwachung und Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen selbst Verantwortung trägt" die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	4. In Buchstabe "E. ANWENDUNGSBEREICHE" wird das erste Kästchen durch die Wörter "und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" ergänzt.

	5. In Buchstabe F Nr. 1 "GRUNDSATZ" wird der Satz "Apotheken verfügen über ausreichend Personal mit den erforderlichen Qualifikationen" durch die Wörter ", auch auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" ergänzt.

	6. In Buchstabe F Nr. 1 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "Regelmäßig wird eine Selbstevaluation mit Bezug auf alle Aspekte der Arbeitsorganisation und der Arbeitsweise der Apotheke" und dem Wort "durchgeführt" die Wörter "und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	7. In Buchstabe F Nr. 2 "GRUNDSATZ" werden zwischen den Wörtern "Die Räumlichkeiten sind allen Tätigkeiten in der Apotheke" und den Wörtern "angepasst und ermöglichen eine optimale Dienstleistungserbringung" die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	8. In Buchstabe F Nr. 2 "ALLGEMEINE REGELN" werden die Wörter "Die Außenansicht der Apotheke steht" durch die Wörter "Die Außenansicht der Apotheke und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen stehen" ersetzt.

	9. In Buchstabe F Nr. 2 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "Apotheker können alle Bereiche" und den Wörtern "und insbesondere den Zubereitungs- und Abgabebereich überwachen" die Wörter ", sowohl der Apotheke als auch der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen," eingefügt.

	10. In Buchstabe F Nr. 2 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "Haustieren ist der Zugang zu Apotheken" und dem Wort "untersagt" die Wörter "und zu den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	11. In Buchstabe F Nr. 3 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen dem Wort "Apotheken" und den Wörtern "verfügen über eine angemessene Ausstattung" die Wörter "und die in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	12. In Buchstabe F Nr. 3 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen dem Wort "Apotheken" und den Wörtern "verfügen über ausreichendes und gesichertes Informatikmaterial" die Wörter "und die in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" ersetzt.

	13. In Buchstabe F Nr. 3 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "Die vorgesehene Software ermöglicht eine vollständige Verwaltung der Apotheke" und den Wörtern ", bietet Zugang zur erforderlichen Dokumentation" die Wörter "und der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	14. In Nr. 7.1 Punkt "4. REGISTRIERUNG" werden zwischen den Wörtern "Die pharmazeutische Akte stützt sich auf Datensätze, die der Apotheke" und den Wörtern "zur Verfügung stehen" die Wörter "und innerhalb der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	15. In Nr. 8 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "In Apotheken" und den Wörtern "dürfen sich keine abgelaufenen Arzneimittel, Grundstoffe oder anderen Produkte befinden" die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	16. In Nr. 10 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "Präparate und Packungen, die sich noch in der Apotheke" und den Wörtern "befinden, ausgesondert, zurückgesandt oder entsorgt werden," die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	17. In Nr. 11 "GRUNDSATZ" werden zwischen den Wörtern "Sie betrifft alle Aspekte und Tätigkeiten mit Bezug auf die Apotheke" und den Wörtern "und bezieht das gesamte Apothekenteam" die Wörter "einschließlich der in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	18. In Nr. 11 "ALLGEMEINE REGELN" wird das zweite Kästchen durch die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" ergänzt.

	19. In Nr. 11 "ALLGEMEINE REGELN" werden zwischen den Wörtern "eine Qualitätsbilanz in der Apotheke" und den Wörtern "zu erstellen," die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	20. In Nr. 12 "GRUNDSATZ" werden zwischen den Wörtern "Die Dokumentation findet sowohl auf die Beschaffung, Lagerung und Abgabe der in der Apotheke" und den Wörtern "verfügbaren Produkte" die Wörter "und auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.

	21. In Nr. 12 "UNTERLAGEN" werden zwischen den Wörtern "Folgende Unterlagen (Verfahren, Protokolle, Berichte usw.) befinden sich in der Apotheke" und den Wörtern "und stehen dem Apothekenteam zur Verfügung" die Wörter "und, soweit relevant, auf den in Artikel 16 §§ 1 und 2 des GAGB erwähnten Katasterparzellen" eingefügt.


	Art. 18 - In der Überschrift von Anlage 2 zum selben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 21. März 2018, werden die Wörter "in Apotheken" durch die Wörter "in der Apotheke oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten angrenzenden Katasterparzelle" ersetzt.


	Art. 19 - In Anlage 3 zum selben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 21. März 2018, werden zwischen den Wörtern "Folgende Instrumente und Anlagen müssen jederzeit in jeder Apotheke" und den Wörtern "vorhanden sein" die Wörter "oder auf der in Artikel 16 § 1 des GAGB erwähnten angrenzenden Katasterparzelle" eingefügt.


(...)


	Art. 22 ­ Vorliegender Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.




	Art. 23 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 18. Mai 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

   

